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Aufforderung an den Verwalter, Widerspruch gegen Gaspreiserhöhung einzulegen
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Altstadt, den tt.mm.jjjj

Gaspreiserhöhung für Gemeinschaftsanschluss 

Hier: Widerspruch und Vorbehaltszahlungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus aktuellem Anlass bitte ich vorab um Mitteilung, ob und in welcher Höhe eine Gaspreiserhöhung für unser Haus seitens des Versorgungsunternehmens angekündigt worden ist. Preiserhöhungen werden in der Regel während der Abrechnungsperiode mitgeteilt aber erst mit der Übersendung der Jahresabrechnung wirksam. Für eine rasche Beantwortung wäre ich sehr dankbar.

Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, können Kunden - mit dem Einwand der Unbilligkeit gemäß § 315 BGB - vom Gas-Versorgungsbetrieb den Nachweis verlangen, dass die angekündigte Preiserhöhung angemessen und notwendig ist. 

Ist uns eine entsprechende Preiserhöhung angekündigt worden, bitte ich Sie im Interesse unserer Wohnungseigentümergemeinschaft, Widerspruch gegen diesen Preisanstieg nach Eingang der Gas-Jahresabrechnung einzulegen. Der Widerspruch ist erforderlich, um die Offenlegung der Rechts- sowie der Kalkulationsgrundlagen und den Nachweis der Notwendigkeit und Angemessenheit der Preiserhöhung zu verlangen. Er ist mit der vermuteten Unbilligkeit gemäß § 315 Abs. 3 Satz 2 BGB zu begründen. Einen entsprechenden Musterbrief lege ich diesem Schreiben bei. 

Darüber hinaus bitte ich, Zahlungen an das Versorgungsunternehmen ausdrücklich unter Vorbehalt zu stellen um so die Möglichkeit der Rückforderung zu wahren.

Hierfür ist kein Beschluss der Eigentümergemeinschaft erforderlich, da der Widerspruch und die Vorbehaltszahlung nur der Wahrung unserer Interessen dienen, aber noch keine unmittelbare Rechtswirkung entfalten. 

Außerdem bitte ich, in die Einladung zur nächsten Eigentümerversammlung den Tagesordnungspunkt „Beschlussfassung über eine Rückforderung zuviel gezahlter Gaspreise“ aufzunehmen, um eventuell zu viel gezahlte Entgelte einfordern zu können. 

Mit freundlichen Grüßen

Petra Musterfrau
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